
 

 

 

ACQM GmbH Einkaufsbedingungen Stand: 23.12.2020  
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich  

 

1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, 

wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 

auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen 

abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferungen und/oder Leistungen des Lieferanten 

vorbehaltlos annehmen.  

2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern.  

 

§ 2 Bestellung – Bestellunterlagen  

 

1. Nimmt der Lieferant unsere Bestellung nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach deren 

Zugang schriftlich an, sind wir zum Widerruf berechtigt.  

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Software und sonstigen Unterlagen behalten wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

nicht zugänglich gemacht werden; sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer 

Bestellung zu verwenden; sie sind uns nach Abwicklung der Bestellung unaufgefordert, bzw. auf 

unsere Aufforderung unverzüglich zurück zu geben; Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, 

insoweit gilt ergänzend die Regelung von § 10 Abs. 3.  

 

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen  

 

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Soweit nicht anders vereinbart, schließt der 

Preis die Lieferung „frei Haus“ und die sachgerechte Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung 

bedarf besonderer Vereinbarung.  

2. Soweit nicht anders vereinbart trägt der Lieferant alle anfallenden Ausführzölle, Ausfuhrsteuern, 

Überweisungskosten der Banken, Abgaben und sonstige Kosten einer Einfuhr aus Anlass der 

Bestellung. 

3. Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.  

4. Rechnungen können wir nur bearbeiten werden, wenn die in unserer Bestellung ausgewiesene 

Bestellnummer angeben ist;  

5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.  

6. Der Lieferant ist nicht berechtigt, Forderungen, die ihm uns gegenüber zustehen, abzutreten oder 

durch Dritte einziehen zu lassen.  

7. Der Lieferant ist zur Aufrechnung von Ansprüchen gegen uns oder zur Geltendmachung eines 

Zurückbehaltungsrechtes nur dann berechtigt, wenn und soweit seine Forderungen unbestritten 

oder sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt worden ist.  



 

§ 4 Lieferung  

 

1. Die in der Bestellung angegebenen Termine und/oder Fristen sind eintreffende Termine und 

bindend.  

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die vereinbarten Termine 

und/oder Fristen nicht eingehalten werden können. Die vereinbarten Termine und/oder Fristen 

werden durch diese Information nicht verlängert.  

3. Im Falle des Verzuges des Lieferanten stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind 

wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung 

zu verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. Verlangen wir Schadensersatz, ist der Lieferant 

berechtigt, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  

4. Vorzeitige Lieferungen oder Leistungen (auch in Teilen) dürfen nur mit unserem vorherigen 

schriftlichen Einverständnis vorgenommen werden. 

5. Die Transportversicherung muss durch den Lieferanten abgeschlossen werden, wenn dieser den 

Transport beauftragt. 

 

§ 5 Gefahrübergang – Dokumente  

 

1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, „frei Haus“ zu erfolgen.  

2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen unsere Bestellnummer 

exakt anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung und Bezahlung der 

Rechnung nicht von uns zu vertreten.  

 

 

§ 6 Eingangsprüfung  

 

1. Sofern uns nach § 377 Abs. 1 HGB die Untersuchung der Ware und die Mängelanzeige obliegen, 

werden wir unverzüglich nach Eingang der Ware prüfen, ob sie der bestellten Menge und dem 

bestellten Typ entsprechen und ob äußerlich erkennbare Transportschäden oder Mängel vorliegen. 

2. Entdecken wir bei den vorgenannten Prüfungen einen Mangel, werden wir diesen dem Lieferanten 

anzeigen. Entdecken wir später einen Mangel, werden wir dies dem Lieferanten ebenfalls anzeigen. 

3. Mängelanzeigen sind innerhalb eines Monats seit Lieferung oder, sofern die Mängel erst bei 

Bearbeitung, Verarbeitung oder Ingebrauchnahme bemerkt werden, seit ihrer Feststellung zu 

erheben.  

4. Uns obliegen gegenüber dem Lieferanten keine weitergehenden als die vorstehenden Prüfungen 

und Anzeigen.  

 

§ 7 Mängel – Mängelhaftung und sonstige Haftung  

 

1. Der Lieferant gewährleistet, dass seine Lieferungen und/oder Leistungen dem neuesten Stand der 

Technik, den vereinbarten Eigenschaften/Spezifikationen und anderen ausdrücklich an sie gestellten 

Anforderungen entsprechen. Der Lieferant gewährleistet die Mängelfreiheit seiner Lieferungen 

und/oder Leistungen (insbesondere in Konstruktion, Fertigung und Material) sowie deren Eignung für 

die speziellen Zwecke, zu denen sie von uns bestellt wurden.  

2. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom 

Lieferanten nach unserer Wahl Mängelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. 

Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das Recht auf Schadensersatz statt der Leistung 



behalten wir uns ausdrücklich vor.  

3. Der Lieferant haftet für seine Vertreter oder Unterbeauftragten in gleichem Maße wie für eigenes 

Verschulden.  

4. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn 

Gefahr im Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht.  

5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche gegen den Lieferanten beträgt 36 Monate, gerechnet ab 

Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen vorsieht; in diesen Fällen gilt die 

gesetzliche Verjährungsfrist.  

6. Im Übrigen haftet der Lieferant nach den gesetzlichen Bestimmungen, ohne dass diese Haftung 

dem Grunde oder der Höhe nach beschränkt oder ausgeschlossen ist.  

7. Unsere Zahlung bedeutet nicht, dass wir die Lieferung und/oder Leistung als vertragsgemäß oder 

mangelfrei anerkennen.  

8. Unsere Zustimmung zu technischen Unterlagen und/oder Berechnungen des Lieferanten berührt 

dessen Mängelhaftung nicht.  

 

§ 8 Produkthaftung – Haftpflichtversicherungsschutz  

 

1. Für den Fall, dass wir aufgrund Produkt- oder Produzentenhaftung in Anspruch genommen 

werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen frei zu stellen, soweit er für 

den die Haftung auslösenden Fehler einzustehen hat. Sind wir aufgrund unserer Produzentenhaftung 

gehalten, wegen eines vom Lieferanten fehlerhaft gelieferten Produktes eine Rückrufaktion 

und/oder Serviceaktion durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche damit verbundenen Kosten. 

Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.  

2. Im Rahmen seiner Freistellungspflicht hat der Lieferant gemäß §§ 683, 670 BGB unsere 

Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter 

einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen und/oder Serviceaktionen ergeben. 

Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.  

3. Für den Fall unserer Inanspruchnahme durch Dritte sichert der Lieferant uns seine umfassende 

und unverzügliche Mitwirkung bei der Aufklärung des Sachverhalts sowie bei der Abwicklung des 

Falles zu.  

4. Der Lieferant verpflichtet sich, eine ausreichende Betriebshaftpflicht- und erweiterte 

Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens € 1 Mio. pro 

Personenschaden/Sachschaden – pauschal – während der Dauer des Vertrages zu unterhalten; 

unsere Ansprüche sind jedoch nicht auf die Deckungssumme beschränkt.  

5. Besteht Grund zu der Annahme, dass eine Lieferung und/oder eine Leistung geltenden 

Sicherheitsanforderungen nicht entspricht, oder dass auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung 

der Lieferung und/oder der Leistung eine erhebliche Gefahr ausgeht, können wir vom Lieferanten 

einen Nachweis über die Beachtung der geräte- und produktsicherheitsrechtlichen Bestimmungen 

verlangen. Erbringt der Lieferant diesen Nachweis nicht in angemessener Frist, sind wir berechtigt, 

vom Vertrag zurückzutreten.  

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt - Beistellungen – Werkzeuge – Geheimhaltung  

 

1. Von uns beigestellte Stoffe und Teile bleiben unser Eigentum und sind unentgeltlich getrennt zu 

lagern, zu bezeichnen und zu verwalten. Beigestellte Stoffe und Teile dürfen nur bestimmungsgemäß 

verwendet werden. Die Verarbeitung von Stoffen und der Zusammenbau von Teilen erfolgt für uns. 

Es besteht Einvernehmen, dass wir im Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des 

Gesamterzeugnisses Miteigentümer an den unter Verwendung unserer Stoffe und/oder Teile 

hergestellten Erzeugnissen sind, die insoweit vom Lieferanten für uns verwahrt werden.  



2. An von uns beigestellten Werkzeugen und/oder Modellen sowie an von uns beigestellter Software 

behalten wir uns das Eigentum ebenso vor wie an allen sonstigen von uns überlassenen Unterlagen 

und Informationen. Der Lieferant ist verpflichtet, uns gehörende Werkzeuge und/oder Modelle 

ebenso wie alle sonstigen von uns überlassenen Unterlagen, Informationen und Software 

ausschließlich für ACQM GmbH Einkaufsbedingungen 01.01.2018 die Herstellung der von uns 

bestellten Lieferungen und/oder Leistungen einzusetzen.  

3. Der Lieferant ist verpflichtet, alle von uns erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, 

Software und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur 

mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung offengelegt werden. Die 

Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages weiter; sie erlischt, wenn 

und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Software und 

sonstigen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist.  

 

§ 10 Gefährdung der Vertragserfüllung  

 

Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage des Lieferanten in einer Weise, die die Erfüllung des 

Vertrages ernstlich gefährdet, oder stellt er seine Zahlungen (auch vorübergehend) ein, oder wird das 

Insolvenzverfahren oder ein gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt, so 

sind wir berechtigt, für den nichterfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind zum 

vollständigen Rücktritt vom Vertrag berechtigt, soweit eine Teilerfüllung des Vertrages für uns nicht 

von Interesse ist.  

 

§ 11 Technische Dokumentation  

 

1. Die Lieferung einer technischen Dokumentation und aller geforderten Protokolle hat, wenn nicht 

anders vereinbart, Bestandteil der Hauptlieferung zu sein.  

2. Die Lieferung der technischen Dokumentation hat, wenn nicht anders vereinbart, auf 

handelsüblichen Datenträgern in maschinenlesbarer Form zu erfolgen.  

3. Jede technische Dokumentation ist gemäß der EG-Maschinenrichtlinie zu erstellen und hat den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen.  

4. Die Bedienungsanleitung ist nach IEC 82079-1 zu erstellen.  

 

§ 12 Nutzungsrechte – Schutzrechte  

 

1. Der Lieferant gewährt uns das nicht-ausschließliche, übertragbare, räumlich und zeitlich 

unbeschränkte Recht, die Lieferungen und/oder Leistungen (auch in Teilen) des Lieferanten zu 

nutzen, in andere Produkte zu integrieren und weltweit zu vertreiben. Der Lieferant verpflichtet sich, 

gegen jedwede Nutzung der Lieferungen und/oder Leistungen keine eigenen Schutzrechte geltend zu 

machen.  

 

2. Der Lieferant stellt sicher, dass wir und unsere Kunden durch den Bezug, den Besitz, das Anbieten, 

die Benutzung, die Verarbeitung oder die Weiterveräußerung der Lieferungen und/oder Leistungen 

keine geistigen Eigentumsrechte Dritter, insbesondere keine Marken-, Namens-, Patent-, 

Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Ausstattungs-, Design- oder Urheberrechte Dritter, 

einschließlich entsprechender Schutzrechtsanmeldungen (nachfolgend kollektiv „Schutzrechte“ 

genannt) im Ursprungsland des Lieferanten, in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der 

Europäischen Gemeinschaft verletzen; gleiches gilt für ein Land, in das die Lieferung endgültig 

verbracht werden soll, soweit dieses Land dem Lieferanten vor Vertragsabschluss mitgeteilt wurde. 

3. Verletzt der Lieferant die in § 14 Abs. 2 genannten Pflichten schuldhaft, so stellt er uns auf erste 



Anforderung von jedweden Ansprüchen Dritter aus solchen tatsächlichen Schutzrechtsverletzungen 

frei und trägt sämtliche Kosten und Aufwendungen, die uns in diesem Zusammenhang 

notwendigerweise entstehen, insbesondere Rechtsverfolgungs- und Verteidigungskosten sowie 

Kosten, die aus der Beachtung einer Unterlassungspflicht resultieren. Die unsere diesbezüglichen 

Ansprüche betreffende Verjährungsfrist endet nicht vor Ablauf einer Frist von 10 Jahren ab dem 

Abschluss des zugrunde liegenden Vertrages.  

4. § 14 Abs. 2 findet keine Anwendung, wenn die Lieferungen und/oder Leistungen nach unseren 

Zeichnungen, Modellen oder nach sonstigen detaillierten Angaben von uns durch den Lieferanten 

gefertigt worden sind, und wenn dem Lieferanten weder bekannt war noch bekannt sein musste, 

dass dadurch Schutzrechte Dritter verletzt werden.  

5. Der Lieferant und wir sind zur unverzüglichen gegenseitigen Unterrichtung von bekannt 

werdenden Schutzrechtsverletzungsrisiken und angeblichen Verletzungsfällen sowie im Rahmen des 

Zumutbaren zum einvernehmlichen Entgegenwirken gegen entsprechende Verletzungsansprüche 

verpflichtet.  

 

 

§ 13 Datenschutz  

 

1. Personenbezogene Daten sind vom Lieferanten unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zu 

verarbeiten. 2. Personenbezogene Daten des Lieferanten werden von uns unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet.  

 

§ 14 Gerichtsstand – Erfüllungsort – Anwendbares Recht  

 

1. Gerichtsstand ist an dem Sitz unserer Gesellschaft. Klageerhebung am gesetzlichen Gerichtsstand 

des Lieferanten behalten wir uns vor.  

2. Sofern nicht anders vereinbart, ist Erfüllungsort der in der Bestellung angegebene Ort der Nutzung, 

hilfsweise der Sitz unserer Gesellschaft.  

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen des 

Internationalen Privatrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf (CISG).  

 

§ 15 Sonstiges  

 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen oder des zwischen uns und dem 

Lieferanten geschlossenen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die 

übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  

2. Wir sind von der Pflicht zum Steuerabzug nach § 48 b Abs. 1 EStG nur befreit, wenn der Lieferant 

uns eine gültige, auf seinen Namen lautende Freistellungsbescheinigung des für ihn zuständigen 

Finanzamtes vorlegt. Die Vorlage der Freistellungsbescheinigung in Kopie reicht aus, soweit die 

Freistellungsbescheinigung nicht auftragsbezogen erteilt worden ist. 

 

Berchtesgaden, 23.12.2020 

 

ACQM GmbH 

Bergwerkstraße 89 

D-83471 Berchtesgaden 


